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Teilweise Aufhebung und Neufestsetzung
Verkeh rsbau I i n ien Wei herstrasse
Abschnitt Strehlgasse bis Landstrasse

Genehmigung

Gemeinde Seuzach

Lage Weiherstrasse, Bereich Weiherstrasse Nr. 7 - 9

Beschluss Nr. 168 der Gemeindeversammlung Seuzach vom 03. Dezember 2018
1 Verkehrsbaulinienplan 1 :500
Erläuternder Bericht

Zuständiskeit Über die vorbehaltlose Genehmigung von kommunalen Verkehrsbau- und Niveaulinien'
entscheidet das Amt für Verkehr im Namen der Volkswirtschaftsdirektion ($ 38 Abs. 4 OG
RR [LS 172.11i.V.m. $ 20 und Anhang 2 OV VD ILS 172.110.4]).

Sachverhalt

Festsetzunssbeschluss Die Gemeindeversammlung Seuzach hat mit Beschluss Nr, 168 vom 03. Dezember2018
die Verkehrsbaulinien RRB Nr. 3166/1962 teilweise aufgehoben und neu festgesetzt. Die
bestehende Niveaulinie ist nicht betroffen, Mit Schreiben vom 29. Januar 2019 ersucht die
Gemeinde Seuzach um Genehmigung der Vorlage.

Anlass und Zielsetzuns Eigentümerin des Grundstücks Kat.-Nr. 5674 ist die Gemeinde Seuzach. Ein Ausbau der
der ptanung Zufahrt ab der Weiherstrasse ist nicht mehr vorgesehen. Eine allfällige Erschliessung des

Grundstücks kann bei Bedarf von Süden her über die Strehlgasse erfolgen.

Durch die Baulinienanpassung an der Weiherstrasse soll folglich eine bessere
Überbaubarkeit der Grundstücke Kat.-Nrn. 5673 + 5675 erreicht werden.

Erwägungen

A. Formelle Prüfung

Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

Gemäss Aft. 14 der Gemeindeordnung Seuzach vom 10. August 2017 ist für die Aufhebung
und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien die Gemeindeversammlung zuständig. Die Publi-
kation erfolgte am 07. Dezember 2018. Die Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Win-
terthur vom 08. Januar 2019 liegt bei.
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B. Materielle Prüfung

Zusammenfassung der Die Verkehrsbaulinien sollen zwischen den Liegenschaften Nrn. 7 und 9 teilweise ersatzlos
Vortase aufgehoben werden. Die Baulinienlücke an der Weiherstrasse wird gleichzeitig mit der

neuen Festsetzung geschlossen.

Die Niveaulinie an der Weiherstrasse ist nicht betroffen

Ersebnis der prüfung Mit der Revision kann die Überbaubarkeit der Grundstücke Kat.-Nrn. 5673 + 5675 erheblich
verbessert werden. Die Weiherstrasse bleibt gesichert.

C. Hinweise zur Umsetzung

Keine Hinweise.

D. Ergebnis

Die Vorlage enrveist sich als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen. Sie kann somit
genehmigt werden ($ 5 Abs. 1 PBG),

Gemäss $ 5 Abs. 3 PBG in Verbindung mit S 108 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsent-
scheid vom Gemeinderat zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen und aufzule-
gen sowie den betroffenen Grundeigentümern schriftlich (eingeschrieben) mitzuteilen.
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lm Namen der Volkswirtschaftsdirektion verfügt:

Die am 03. Dezember 2018 von der Gemeindeversammlung Seuzach beschlossene
teilweise Aufhebung und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien an der Weiherstrasse,
Bereich Weiherstrasse 7 - 9, wird gemäss den eingereichten Akten genehmigt.

ll. Der Gemeinderat Seuzach wird eingeladen

Dispositiv I zusammen mit dem Festsetzungsbeschluss samt Rechtsmittelbelehrung
gemäss $ 5 Abs. 3 PBG in Verbindung mit S 108 Abs. 3 PBG zu veröffentlichen und
aufzulegen sowie diese Verfügung den betroffenen Grundeigentümern schriftlich
(eingeschrieben) mitzuteilen.

Nach Rechtskraft des genehmigten Beschlusses die lnkraftsetzung zu veröffentlichen,
den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitzuteilen sowie dem Amt für Verkehr,
Bauen an Staatsstrassen, 8090 Zürich, ein Bauliniendossier inkl. Beschluss der Ge-
meindeversammlung, Beleg der Publikation sowie der Genehmigung mit Rechtskraft-
bescheinigung zuzustellen.

Nach Rechtskraft der Vorlage die Nachführung der Verkehrsbaulinien in der amtlichen
Vermessung zu veranlassen.

lll. Mitteilung an

Gemeinderat Seuzach inkl.
. 2 Baulinienpläne mit Genehmigungsvermerk. 2 Erläuternde Berichte mit Genehmigungsvermer.k. Gemeinderatsbeschluss Nr. 168 vom 03. Dezember 2018. Publikation vom 07. Dezember 2018 inkl. Rechtskraftbescheinig

Winterthur vom 08. Januar 2019
u4g des Bezirksrats

Verfügungskopie an Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen

^^p:
Markus Traber, Amtschef
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Revision Verkehrsbaulinien Weiherstrasse

Genehmigung Erläuternder Bericht

Verfahren nach SS 108, 109 PBG

Ausschnitt ÖREB-Kataster

Von der Volkswirtschaftsdirektion am
02. April 2019 mit Verfügung
Nr. 6008 genehmigt.

Suter. von Känel . Wild . AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Fönlibuckstrasse 30 8005 Zürich skw.ch
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  1. Einleitung 
Anlass 
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  Anhang 
Auszug Gemeindeordnung vom  
10. August 2017 betreffend 
Zuständigkeit Festsetzung Baulinien 
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Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH - 14.06.2019 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000300 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Gemeinde Seuzach, Stationsstrasse 1, 8472 Seuzach

Teilweise Aufhebung und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien an der Weiherstrasse 
(Abschnitt Strehlgasse bis Landstrasse), Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8472 Seuzach  
Die am 18. Oktober 2018 vom Gemeinderat beantragte und 
am 3. Dezember 2018 von der Gemeindeversammlung be-
schlossene teilweise Aufhebung und Neufestsetzung von 
Verkehrsbaulinien an der Weiherstrasse wurde von der 
Volkswirtschaftsdirektion mit Verfügung vom 2. April 2019 
genehmigt. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baure-
kursgerichtes vom 24. Mai 2019 ist kein Rechtsmittel ergrif-
fen worden. Die revidierten Verkehrsbaulinien treten am Tag 
nach der Publikation in Kraft.
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